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sozialökonomischen und politischen 
Grundlage ergibt sich, daß die 
staatliche Souveränität der Union 
und der Unionsrepubliken notwendig 
eine unlösbare Einheit bilden. Die in 
der Verfassung der UdSSR vorge
nommene Abgrenzung ihrer Kompe
tenzen bedeutet darum keine Teilung 
der einheitlichen souveränen Rechte 
des Sowjetvolkes, der politisch-staat
lichen Macht der Werktätigen der 
UdSSR.
Die S. besteht heute aus 15 Unions
republiken. Auf der Grundlage des 
demokratischen Zentralismus ver
wirklichen sie außerhalb des in 
Art. 73 der Verfassung der UdSSR 
festgclegten Rahmens die Staatsmacht 
auf ihrem Territorium selbständig. 
Jede Unionsrepublik hat ihre Ver
fassung, die die Besonderheiten der 
jeweiligen Republik berücksichtigt; 
sie hat ihre obersten Macht-, Lei- 
tungs- und Justizorgane. Die Ver
fassungen der Unionsrepubliken 
müssen der Verfassung der UdSSR 
entsprechen; darin drückt sich die 
Einheit des sowjetischen multi
nationalen Staates, die Gemein
samkeit seiner grundlegenden Prin
zipien aus. Wachsende Bedeutung 
hat die Gesetzgebung der Unions
republiken erlangt. Die Unionsrepu
bliken haben das Recht, diplomatische 
Beziehungen zu ausländischen Staa
ten zu unterhalten, ihre Vertreter in 
internationale Organisationen zu ent
senden (z. B. in die UNO). Ohne 
ihre Einwilligung darf ihr Territorium 
nicht verändert werden. Die in den 
letzten Jahren durchgeführten Maß
nahmen zur Erweiterung der Rechte 
der Unionsrepubliken sind organisch 
verbunden mit der Stärkung der Lei
tung und Planung im Rahmen der ge
samten Union. In unmittelbarem Zu
sammenhang mit der S. steht die 
national-territoriale Autonomie als 
eine staatliche Form der brüderlichen 
Zusammenarbeit der Sowjetvölker 
und wichtiger Grundsatz der natio
nal-staatlichen Ordnung der UdSSR. 
Diese ermöglicht es, die Kultur-

und Lebensweise der einzelnen 
Völkerschaften innerhalb der Unions
republiken in der staatlichen Lei
tung umfassend zu berücksichtigen. 
Als Formen der sowjetischen natio
nal-territorialen Autonomie haben 
sich 20 autonome Sowjetrepubliken 
(ASSR), 8 autonome Gebiete und 
10 autonome Bezirke herausgebil
det und entwickelt. Die Mitglie
der und Mitarbeiter ihrer Macht- und 
Leitungsorgane gehören den jeweili
gen Nationen und Völkerschaften an. 
Sie kennen deren Lebensweise, Ge
wohnheiten, Bräuche, Sitten und be
herrschen ihre Sprache. Die gesell
schaftlich-politische, ökonomische und 
geistig-kulturelle Entwicklung inner
halb der S. vollzieht sich auf der 
Grundlage der gesamtstaatlichen Lei
tung und Planung, entsprechend dem 
-> demokratischen Zentralismus. Un
ter aufmerksamer Berücksichtigung 
der nationalen Besonderheiten und 
der Entwicklung der sozialistischen 
Nationalkulturen erfolgt beim kom
munistischen Aufbau die weitere all
mähliche Annäherung der Nationen 
und Völkerschaften der UdSSR, 
festigt sich die neue historische Ge
meinschaft der Menschen, das Sowjet
volk. Einer der Hauptfaktoren der 
Entwicklung dieser neuen, internatio
nalen Gemeinschaft ist die harmo
nische Verbindung der Interessen 
aller Sowjetvölker. Die allseitige 
Entwicklung der nationalen Republi
ken in der UdSSR ist begleitet von 
der weiteren Stärkung der freund
schaftlichen Beziehungen zwischen 
ihnen, ihrer fortschreitenden Annähe
rung und der Festigung des Unions
staates auf dieser Grundlage. Die 
Annäherung der nationalen Republi
ken und die Stärkung des Unions
staates fördern ihrerseits die Ent
wicklung jeder Republik. Diese Pro
zesse greifen immer stärker ineinan
der über, ergänzen sich und machen 
die Unteilbarkeit der nationalen und 
internationalen Aufgaben in einem 
multinationalen sozialistischen Staat 
immer deutlicher.


